Gemeinderatsfraktion Plattform Unser Klosterneuburg
Fraktion Sozialdemokratische Gemeinderäte


TOPkt.: I/….
Minderheitsantrag gemäss §46 Abs. 1 NÖGO 1973
an den Gemeinderat zur Sitzung am 26. Sept 2008
Gegenstand:
Kostenlose Zur-Verfügungstellung der Babenbergerhalle für 
Veranstaltungen im Bereich der Jugendkultur
Sachverhalt
1. Im Zuge des Jugendmusikfestes „Au-Radau“ kam es zu zahlreichen Beschwerden seitens der Strandbad-Mieter und der Klosterneuburger Bevölkerung, hier überwiegend aus dem Lothringer- und Sachsenviertel. Die Beschwerden beziehen sich vor allem auf den verursachten Lärm bis in die frühen Morgenstunden.
2. Dessenungeachtet braucht Jugendkultur auch die Möglichkeit, Veranstaltungen abzuhalten. Diese Möglichkeiten nicht zu geben, widerspricht den Grundsätzen, denen sich Klosterneuburg als „jugendfreundliche“ Gemeinde verschrieben hat, auch wenn die Musikrichtung nicht jedermanns Geschmack entspricht. Wegen der Unmöglichkeit, im Veranstaltungsbereich des Aupark-Geländes wirkungsvolle Lärmschutzmaßnahmen zu treffen (außer zeitlichen Beschränkungen), ist vor allem die Abhaltung solcher Veranstaltungen in geschlossenen Räumen zu ermöglichen.
3. Es gibt in Klosterneuburg etwa 3 Dutzend Nachwuchsbands, was auch als positives Zeichen für eine lebendige Musikschule zu werten ist. Die Vorbereitung auf Veranstaltungen/Auftritte wird von Sozialpädagogen als äußerst sinnvolle Freizeitbeschäftigung von Jugendlichen gesehen.
4. Die antragstellenden Fraktionen vertreten die Ansicht, dass punktuelle Einzelveranstaltungen allein dem Anspruch einer lebendigen Jugendkultur nicht gerecht werden und mehr Kontinuität ermöglicht werden sollte. Daher sollten Jugendveranstaltungen in Selbstorganisation durchgeführt werden können, ohne durch prohibitiv hohe Kosten einer Saalmiete von vornherein daran gehindert zu werden.

Die Fraktionen der GemeinderätInnen der Plattform Unser Klosterneuburg und der Sozialdemokratischen Partei stellen somit den
Antrag
Der Gemeinderat möge beschließen:

Die Babenbergerhalle ist in Absprache mit dem Referat 1 „Kultur und Jugend“ bei Verfügbarkeit für nicht-kommerzielle Veranstaltungen des Bereiches „Jugendkultur“ grundsätzlich kostenlos zur Nutzung zu überlassen.
Die Organisatoren haben diesem Referat ein detailliertes Konzept der Veranstaltung vorzulegen, gegebenenfalls Auflagen zu verhandeln und schriftlich zu vereinbaren.
Der Stadtgemeinde dürfen außer den Saalmietkosten keine weiteren Kosten erwachsen. Kosten bzw. Organisation von PA-Anlagen und Ähnlichem sind jedenfalls von den Organisatoren zu tragen, ebenso die Kosten der Reinigung.
Das Referat 1 „Kultur und Jugend“ wird beauftragt, eine Checkliste für Anforderungen an Organisatoren zu erarbeiten und auf Anfrage Interessenten zur Verfügung zu stellen. Darin sind auch die entsprechenden Vorlaufzeiten verbindlich festzulegen.
Gr2008-8-MA-Babenbergerhalle_Jugendkultur.doc
25.08.2008
Seite 1 von 1

